
B E S A M U N G S V E R T R A G 
 
 
 
Vertrag über die Lieferung von Pferdesamen an Tierhalter, die bei beauftragten Tierärzten/Besamungswarten die künstliche 
Besamung von Pferden durchführen lassen. 
 
Gemäß Abschnitt III §§ 27,28 Bayerische Tierzuchtverordnung (BayTierZV) in der jeweiligen Fassung schließen der Inhaber 
der amtlich anerkannten Pferdebesamungsstation 
 
Zuchthof Wadenspanner, Bräuhofweg 1, 84056 Pattendorf 

(im folgenden „Besamungsstation“) 
 
und der Stutenbesitzer 
 
 

(im folgenden „Tierhalter“) 
 
folgenden 

 
V E R T R A G 

 
I. Die Besamungsstation 

 
...verpflichtet sich im Rahmen dieser Vereinbarung zur ordnungsgemäßen Durchführung der Besamung bei allen Stuten 
während der Besamungssaison vom__________bis__________, die vom Tierhalter fristgerecht angemeldet werden und nicht 
erkennbar an einer Erkrankung der Geschlechtsorgane leiden. Bei der erforderlichen stationären Unterbringung der Stute 
gelten zusätzlich die Bestimmungen des Aufstallungs- oder Pensionsvertrages. 
 
...verpflichtet sich zur ordnungsgemäßen Bereitstellung von einwandfreiem Sperma von Hengsten mit einer gültigen 
Besamungserlaubnis (Frisch- und Tiefgefriersperma) sowohl bei Besamungen auf der Station als auch beim Versand. 
 
... ist berechtigt, einen vom Tierhalter für das nächste Kalenderjahr benannten Tierarzt, Besamungswart oder 
Besamungsbeauftragten zurückzuweisen, insbesondere wenn: 

- der benannten Person im Hinblick auf ihre bisherige gesamte Tätigkeit im Rahmen der Durchführung der künstlichen 
Besamung erhebliche Pflichtverletzungen vorzuwerfen sind, 

- nach Maßgabe des § 14 Abs.2 bei der Tätigkeit der benannten Person erheblich unter dem Durchschnitt liegende 
Befruchtungsergebnisse festgestellt wurden, 

- der Besamungsstation eine Beauftragung aus wirtschaftlichen Gründen unzumutbar ist. 
 
...ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass 

a) die zu besamenden Stuten nach Maßgabe des § 25 BayTierZV gekennzeichnet sind. 
b) durch den Tierhalter bzw. den Tierarzt/Besamungswart ein Besamungsstallbuch oder eine Besamungskartei nach 

Maßgabe des §24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 5 BayTierZV geführt wird. 
c) für jede Besamung Besamungsscheine in vierfacher Fertigung (für den Tierhalter einmal für die Unterlagen und  

einmal für die Geburtsmeldung, die Besamungsstation und Züchtervereinigung) ausgestellt werden, soweit nicht eine 
Ausnahmeregelung nach § 24 Abs. 3 Satz 2 BayTierZV vorliegt. 

d) die Tierhalter auf erkennbare Erkrankungen der Geschlechtsorgane und erkennbare Störungen des 
Geschlechtsgeschehens der Stuten hingewiesen und darüber unterrichtet werden, wenn die Stuten zweimal erfolglos 
besamt worden sind. 

e) der Stations-bzw. Vertragstierarzt die ihm durch § 14 Abs. 2 BayTierZV auferlegten Verpflichtungen erfüllt. 
 

II. Besamungsschein und Besamungskartei 
 

...müssen nach den tierzuchtrechtlichen Vorschriften folgenden Mindestinhalt aufweisen: 
 

- Name und Anschrift des Tierhalters 
- Nummer und Name der Stute und ihrer Eltern 
- Besamungsdatum (Tag, Monat, Jahr) 
- Name und Nummer des Hengstes, von dem der Samen stammt 
- Zahl der durchgeführten Besamungen 
- Unterschrift des Tierarztes/Besamungswartes auf dem Besamungsschein 

 
III. Der Tierhalter 

 
... ist berechtigt: 

- bis zum 30. September des laufenden Jahres für den Beginn des nächstfolgenden Kalenderjahres der 
Besamungsstation einen Tierarzt oder einen nicht von der Besamungsstation angestellten Besamungswart oder 



Besamungsbeauftragten zu benennen, der die Besamung durchführen soll. Es wird Herr 
________________________________ benannt. 

- in begründeten Fällen einen im Auftrag der Besamungsstation mit seinem Einverständnis tätigen Tierarzt, 
Besamungswart oder Besamungsbeauftragten für künftige Besamungen zurückzuweisen, insbesondere wenn 
Befruchtungsergebnisse für einen längeren Zeitraum der gesamten Tätigkeit der zurückzuweisenden Person im 
Rahmen der Durchführung der künstlichen Besamung erheblich unter dem zuletzt festgestellten jährlichen 
Durchschnitt der betreffenden Besamungsstation liegen. 

 
...ist verpflichtet: 

- in seiner Tierhaltung ausschließlich Samen zu verwenden, der von einer Besamungsstation geliefert wurde, in deren 
Tätigkeitsgebiet die Tierhaltung liegt. 

- den gelieferten Samen ausschließlich für Stuten aus seinem Bestand zu nutzen. 
- die erforderliche Anzahl Stuten von im Prüfeinsatz stehenden Hengsten besamen und die aus diesen Besamungen 

geborenen Fohlen im Rahmen des Prüfeinsatzes bewerten zu lassen. 
 
...verpflichtet sich: 

- das nach Ziffer IV für die Leistungen der Besamungsstation vereinbarte Entgelt zu entrichten. 
- die Stuten fristgerecht zur Besamung anzumelden und anzuliefern. 
- nur Stuten besamen zu lassen, die ihre Identifikation durch einen Abstammungsnachweis und einen 

Abstammungsbrand einer anerkannten Züchtervereinigung nachweisen können. 
- Tot-, Miß- und Schwergeburten, Missbildungen oder andere Sachverhalte und Beobachtungen, die zur Erkennung und 

Feststellung von Erbfehlern geeignet sind, der Besamungsstation bzw. dem von ihr beauftragten 
Tierarzt/Besamungswsart zu melden. 

- den Beauftragten der Besamungsstation zum Zwecke der nach § 14 Abs. 2 BayTierZV notwendigen Überprüfung der 
Durchführung der künstlichen Besamung im landwirtschaftlichen Betrieb Zutritt zu den Stallungen zu gewähren und 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 
IV. Entgelt 

 
Das an den Tierarzt/Besamungswart zu entrichtende Entgelt für die Durchführung der künstlichen Besamung bestimmt der 
Tierarzt/Besamungswart. 
 
Das der Besamungsstation zustehende Entgelt für Sperma, Transport- und Bearbeitungskosten ist an die Besamungsstation zu 
entrichten und wird von der Besamungsstation direkt oder durch Bankeinzugsermächtigung (muß zusätzlich vereinbart 
werden) eingehoben. 
 

V. Gültigkeit 
 
Dieser Vertrag tritt am _________________ in Kraft und verlängert sich ohne Kündigung jeweils um ein weiteres Jahr. 
 
Unabhängig von dieser Befristung sind sämtliche Forderungen aus dieser Vereinbarung zu erfüllen. 
 
Die Kündigung ist von den Vertragsschließenden mit vierteljährlicher Frist zum Jahresende möglich. 
 
Verletzt ein Vertragsteil schuldhaft wiederholt oder schwer die ihm durch diesen Vertrag auferlegten Pflichten, so ist der 
andere Teil berechtigt, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist unter Angabe des Kündigungsgrundes durch 
eingeschriebenen Brief zu kündigen.  
 
 
...............................................................                 ...................................................................... 
Ort                                     Datum                            Ort                                         Datum 
 
 
...............................................................                 ...................................................................... 
Besamungsstation                                                     Tierhalter 
  
 

 


